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Mutterschutzbedingte Reorganisationskosten des  
Arbeitgebers – eine international vergleichende Analyse  
gesetzlicher Schutzbestimmungen** 

Ökonomische Analysen der Wirkung von Mutterschutzregelungen befassen sich bis-
lang einseitig mit den Kosten von Humankapitalverlusten. Die mit der zeitweiligen 
Freistellung von Müttern verbundenen Reorganisationskosten werden hingegen nicht 
betrachtet. Der vorliegende Beitrag stellt die Bedeutung dieser bislang vernachlässig-
ten Kostenkategorie heraus und analysiert deren Determinanten. Neben der Dauer 
der Mutterschutzfristen, die in der vorliegenden Literatur als zentrale Einflussgröße 
der Kosten aus Humankapitalverlusten gilt, spielt für die Höhe der Reorganisations-
kosten insbesondere auch die Plan- bzw. Vorhersehbarkeit der Abwesenheitsdauer 
eine bedeutende Rolle. Zudem ist, was die Länge der Schutzfristen betrifft, nicht von 
einem linearen, sondern von einem U-förmigen Zusammenhang zwischen Mutter-
schutzdauer und Reorganisationskosten auszugehen. Die Berücksichtigung von Reor-
ganisationskosten hat Konsequenzen für die ökonomische Analyse von Mutterschutz-
regelungen im internationalen Vergleich, der hier für die Länder Deutschland, Dänemark, 
Niederlande, Großbritannien, die USA und Japan unternommen wird.  
 
Reorganization Costs of Maternity Leave –   
an International Comparison of Legal Provisions 
Provisions for maternity leave are common among industrialized countries, but their 
institutional design varies distinctly. In our theoretical analysis, we argue that the costs 
of reorganization in response to maternity leave will not simply increase with its dura-
tion, but will instead be hump-shaped displaying a maximum at medium leave dura-
tion. More than duration per se, however, the predictability of leave duration will influ-
ence the costs of reorganization. The theoretical discussion is followed by an interna-
tional comparison of maternity leave regulations in the U.S., the Netherlands, Ger-
many, Great Britain, Denmark and Japan. We conclude with implications for further 
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1.  Einleitung:  
Zur Relevanz mutterschutzbedingter Reorganisationskosten 

In fast jedem Land der Welt existieren Regelungen zum Mutterschutz, die den An-
spruch von Frauen auf eine zeitlich begrenzte Freistellung von ihrer Arbeit rund um 
den Zeitpunkt der Geburt eines Kindes und ihr Recht auf Rückkehr an diesen oder 
einen vergleichbaren Arbeitplatz nach Ablauf der Freistellungsfrist regeln. Im Detail 
unterscheiden sich die Regelungen in den einzelnen Ländern jedoch erheblich: So be-
trägt beispielsweise die maximale Gesamtdauer der Freistellungen wegen Krankheit, 
Geburt oder der Pflege von Angehörigen in den USA 12 Wochen innerhalb eines Jah-
res. In Großbritannien hingegen ist eine mutterschaftsbedingte Freistellung von bis zu 
40 Wochen möglich, ohne dass hierbei krankheitsbedingte Abwesenheiten in Anrech-
nung gebracht würden.  

In der vorliegenden Literatur wird an vielen Stellen diskutiert, welche Wirkungen 
solche Schutzregelungen für Frauen auf deren Arbeitsmarktposition, z.B. auf die Er-
werbsbeteiligung und die Größe geschlechtsspezifischer Lohndifferentiale, haben.1 In 
Deutschland ist diese Diskussion besonders aktuell: Das Bundesverfassungsgericht ur-
teilte im November 2003, dass die deutschen Mutterschutzregelungen nicht mehr ver-
fassungsgemäß seien. Da die Regelungen zu den Lohnersatzleistungen, insbesondere 
zu dem sog. Arbeitgeberzuschuss, den Arbeitgebern wesentliche Kosten des Mutter-
schutzes aufbürdeten, führten sie – so das Bundesverfassungsgericht – potentiell zu 
einer Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die mit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz nicht vereinbar sei. Der Gesetzgeber wurde daher verpflichtet, bis En-
de 2005 eine andere, verfassungskonforme Regelung zu erlassen. Diese Auffassung 
des Gerichts entspricht im Wesentlichen bereits früher vorgelegten ökonomischen 
Analysen der deutschen Regelungen zur Finanzierung der Lohnersatzleistungen bei 
Mutterschutz.2  

Neben dem vom Bundesverfassungsgericht angesprochenen Arbeitgeberzuschuss 
zu den Lohnersatzleistungen bei Mutterschutz bzw. den Beiträgen zum Umlagever-
fahren U2 für Kleinbetriebe entstehen jedoch weitere mutterschutzbedingte Kosten 
auf Seiten des Arbeitgebers. Die vorliegenden theoretischen wie empirischen Analysen 
dieser Kosten im internationalen Vergleich konzentrieren sich dabei insbesondere auf 
die Kosten des mit einer Freistellung verbundenen Humankapitalverlustes.3 Die inter-
national variierende Länge der Schutzfrist wird als Indikator für das Ausmaß dieses 
Humankapitalverlustes herangezogen: Je länger die Mutterschutzfrist, so die Hypothe-
se, desto höher der Humankapitalverlust und die arbeitgeberseitigen Kosten des Mut-

                                                           
1  Vgl. hierzu die Arbeiten Gruber (1994), EOR (93/2000a), Phipps/Burton/Lethbridge 

(2001), Ruhm (1998), Ruhm/Teague (1997), Waldfogel (1995), Waldfogel (1997), Wald-
fogel (1998), Waldfogel/Higuchi/Abe (1999). 

2  Vgl. Alewell (2000) in dieser Zeitschrift. 
3  Ausnahmen sind die Arbeiten von Alewell (2000) und Alewell/Pull (2001), die unter an-

derem auch die Lohnfortzahlungskosten der Arbeitgeber in ihre Analyse miteinbeziehen, 
sowie Jungwirth (1998) mit einer auf Mutterschutz und Erziehungsurlaub gerichteten 
breiten Analyse von Wirkungen.   
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terschutzes und damit umso gravierender die zu erwartenden negativen Auswirkungen 
auf die Arbeitsmarktposition von Frauen.4 

Gerade im Bereich relativ kurzer Freistellungszeiten von wenigen Wochen oder 
Monaten ist jedoch unserer Ansicht nach die Humankapitalentwertung während der ei-
gentlichen Schutzfrist nicht der zentrale Kostenfaktor für den Arbeitgeber. Entschei-
dend für die Höhe des Humankapitalverlustes dürfte vielmehr die Frage sein, ob eine 
junge Mutter im Anschluss an den Mutterschutz an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt 
oder nicht. Vorliegende empirische Studien zeigen, dass die Ausgestaltung von Mut-
terschutzregeln und die Rückkehrraten an den Arbeitsplatz in einem komplexen (und 
nicht unbedingt linearen) Zusammenhang stehen: Ausgehend von sehr kurzen Frei-
stellungsdauern kann eine längere Schutzdauer die Rückkehrwahrscheinlichkeit der 
Frau erhöhen, wenn mit zunehmendem Alter des Kindes die Probleme, Beruf und 
Kinderpflege zu vereinbaren, etwas nachlassen. Damit könnten – in bestimmten Be-
reichen – längere Mutterschutzdauern letztlich sogar in kürzeren durchschnittlichen 
Abwesenheitszeiten resultieren. Es ist allerdings denkbar, dass dieser Effekt im Be-
reich langer Freistellungszeiten (wie bei der Elternzeit) möglicherweise nicht mehr gilt: 
Hier könnte die nachlassende Bindung an das Unternehmen und den Beruf und die 
zunehmende Spezialisierung auf Familienpflichten dazu führen, dass die Rückkehrra-
ten wieder sinken. Die vorliegenden empirischen Studien deuten zudem darauf hin, 
dass die Rückkehrentscheidung junger Mütter neben der Ausgestaltung der Mutter-
schutzregelungen von weiteren Determinanten bestimmt wird, und dass die Verfüg-
barkeit von Kinderbetreuung wohl die bedeutendste dieser Determinanten ist (vgl. 
Coré/Koutsogeorgopoulou 1995, 17 sowie Engelbrech/Jungkunst 2001).  

Das heißt: Nicht nur sind die Kosten des Humankapitalverlustes für Schutzfris-
ten von 12-18 Wochen vernachlässigbar, sondern zudem ist der Effekt unterschiedlich 
langer Schutzdauern auf die Rückkehrrate und damit die Wahrscheinlichkeit eines 
vollständigen Humankapitalverlustes ungeklärt. Daher werden wir der einseitigen 
Konzentration vorliegender ökonomischer Analysen von Mutterschutzregelungen auf 
die Länge der Schutzfrist und die daraus resultierenden mutterschutzbedingten Hu-
mankapitalverluste nicht folgen. 

Bedeutsamer und zugleich bisher kaum analysiert erscheinen uns die Reorganisati-
onskosten des Arbeitgebers, die durch die Mutterschutzfristen ausgelöst werden: Wird eine 
Frau von ihrer Arbeit freigestellt, hat jedoch den Anspruch, nach der Freistellungszeit 
auf ihren alten oder einen vergleichbaren Arbeitsplatz zurückzukehren, so ergibt sich 
für den Arbeitgeber das organisatorische Problem, wer die zuvor von der freigestellten 
Arbeitnehmerin übernommenen Aufgaben in der Zwischenzeit erledigt. Für die Höhe 
der Reorganisationskosten sind neben der Länge der Schutzfrist Wahlrechte, Ankün-
digungsfristen, Entscheidungs- bzw. Vetorechte relevant. Solche Details der Ausges-
taltung von Mutterschutz- und Erziehungsurlaubs- bzw. Elternzeitregelungen waren 
bislang nicht Gegenstand der ökonomischen Analyse von Mutterschutzregelungen. 
Wir analysieren im Folgenden die detaillierte gesetzliche Ausgestaltung von Mutter-
                                                           
4  Allgemeine, nicht oder nicht nur auf den Mutterschutz bezogene Überlegungen zu den 

ökonomischen Wirkungen von Arbeitsmarktregulierungen und Schutzrechten sind in den 
Arbeiten von Gruber (1994), Mitchell (1990) und Summers (1989) enthalten. 
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schutzregelungen als Determinante der arbeitgeberseitigen Reorganisationskosten. 
Andere Einflussfaktoren auf die arbeitgeberseitigen Kosten des Mutterschutzes (wie 
etwa das Angebot institutionalisierter Kinderbetreuung) dagegen blenden wir aus un-
serer Analyse aus. Wir erarbeiten damit einen weiteren Baustein zur Beantwortung der 
Frage, wie Mutterschutzregelungen vermittelt über die Reaktionen des Arbeitgebers 
auf die Arbeitsmarktposition von Frauen wirken. Zugleich möchten wir mit unserer 
Analyse dem deutschen Gesetzgeber Hilfestellung bei der nun anstehenden Neuge-
staltung der Mutterschutzregelungen anbieten, indem wir die Aufmerksamkeit auf den 
bisher kaum beachteten Aspekt der Reorganisationskosten lenken. 

Wir gehen wie folgt vor: In Abschnitt 2 skizzieren wir das mutterschutzbedingte 
Reorganisationsproblem des Arbeitgebers und kennzeichnen die zur Verfügung ste-
henden Lösungsalternativen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, inwiefern 
gesetzliche Regelungen zum Mutterschutz die Höhe der mit den Lösungsalternativen 
verbundenen Kosten und damit die arbeitgeberseitige Entscheidung für eine der bei-
den Lösungsalternativen beeinflussen. Dass die Erweiterung der ökonomischen Ana-
lyse gesetzlicher Mutterschutzregelungen um die Reorganisationskosten Konsequen-
zen hat für die Bewertung von Mutterschutzregelungen im internationalen Vergleich, 
demonstrieren wir an einer vergleichenden Analyse der Regelungen in Deutschland, Dä-
nemark, Niederlande, Großbritannien, USA und Japan (Abschnitt 3). Abschnitt 4 enthält 
einige kurze, überwiegend rechtspolitische Schlussfolgerungen sowie Implikationen 
für die weitere Forschung. 

2.  Mutterschutzregelungen und das Reorganisationsproblem 

2.1  Das Reorganisationsproblem und die Lösungsalternativen 
Der Arbeitgeber einer Frau im Mutterschutz steht vor dem Problem, die von der frei-
gestellten Arbeitnehmerin zuvor übernommenen Aufgaben während der Zeit ihrer 
Abwesenheit anderweitig erledigen zu lassen. Er hat zur Lösung dieses Reorganisati-
onsproblems im Wesentlichen die Wahl zwischen zwei Alternativen: Er kann die Ar-
beit umverteilen auf die Kollegen bzw. Kolleginnen der freigestellten Frau („Umvertei-
lungslösung“), oder er kann eine Vertretungskraft für die Dauer der Freistellungszeit 
einstellen („Vertretungslösung“). Die Möglichkeit, die Arbeit bis zur Rückkehr der Frau 
„liegen zu lassen“, wird hingegen nur in Ausnahmefällen bestehen und soll daher 
nicht weiter betrachtet werden. Die Vorteilhaftigkeit der vorgestellten Alternativen 
wird von der Dauer der Schutzfrist (siehe Abschnitt 2.2) und der Vorhersehbarkeit der 
gesamten Abwesenheitsdauer (siehe Abschnitt 2.3) beeinflusst.  

2.2  Dauer der Schutzfrist und Kosten der Reorganisationsalternativen 
(a)  Umverteilungslösung 
Die Umverteilungslösung eignet sich potenziell bei relativ kurzen Freistellungszeiten. Für 
kurze Fristen werden häufig die Kollegen der freigestellten Frau deren Aufgaben mit 
übernehmen können, so wie dies auch während Urlaubszeiten oder Geschäftsreisen 
der Fall ist. Je länger jedoch die Freistellungszeit, desto problematischer wird die Um-
verteilungslösung: Unter der Prämisse angemessener Arbeitsintensitäten vor der Reor-
ganisation kann eine länger andauernde zusätzliche Arbeitsbelastung der Kollegen zu 
erhöhter Unzufriedenheit, höherer Fehleranfälligkeit, generellen Qualitätsverlusten, 



378 Dorothea Alewell, Kerstin Pull: Mutterschutzbedingte Reorganisationskosten des Arbeitgebers 

höherer Fluktuation oder höheren Fehlzeiten führen.5 Wir erwarten daher, dass die 
insgesamt über die Mutterschutzfrist anfallenden Umverteilungskosten wie auch die 
Umverteilungskosten pro Zeiteinheit aus der Sicht des Arbeitgebers mit zunehmender 
Dauer der Mutterschutzfrist überproportional ansteigen werden. 

Ob die Kollegen der freigestellten Frau überhaupt in der Lage sind, deren Aufga-
ben für eine begrenzte Zeit zu übernehmen, hängt neben dem vorher vorherrschen-
den Auslastungsgrad der Arbeitskräfte u.a. auch von der vorher bestehenden Aufga-
benverteilung in der Arbeitsgruppe6 ab. Je homogener die Aufgaben in der Arbeits-
gruppe, desto leichter ist eine Umverteilung möglich. Je heterogener die Aufgaben, 
desto stärker ausgeprägt sind die Einarbeitungsnotwendigkeiten und desto schwieriger 
bzw. kostenträchtiger ist eine Umverteilungslösung.  

Während also die Reorganisationskosten bei Umverteilung positiv von der Dauer 
der Mutterschutzfrist abhängen, ist ihre absolute Höhe durch den Grad der Heteroge-
nität der Aufgaben in der jeweiligen Arbeitsgruppe bedingt und kann daher von Un-
ternehmen zu Unternehmen, von Abteilung zu Abteilung und von Arbeitsgruppe zu 
Arbeitsgruppe schwanken. Insbesondere kann eine Umverteilungslösung gerade für 
kleine Arbeitgeber sehr kostenträchtig sein, wenn aufgrund der vergleichsweise kleine-
ren Zahl an Arbeitnehmern in der Belegschaft und der mangelnden Teilbarkeit man-
cher Arbeitsaufgaben eine größere Heterogenität in den Aufgabenstrukturen existiert 
als in größeren Unternehmen.  

Hierzu passt, dass es empirisch gerade kleine sowie von der mutterschutz-
bedingten Freistellung hochqualifizierter Arbeitnehmerinnen betroffene Arbeitgeber 
sind, die von gravierenden Problemen der Arbeitsreorganisation durch familienbe-
dingte Freistellungszeiten berichten (vgl. OECD 1995, 190): Während sich kleine Fir-
men aufgrund der Heterogenität der Tätigkeitsstrukturen bei der Umverteilungslösung 
mit Problemen konfrontiert sehen, entstehen in Unternehmen, die auf hochqualifizier-
te Arbeitnehmerinnen verzichten müssen, Probleme bei der Vertretungslösung (vgl. 
Coré/Koutsogeorgopoulou 1995, 18). 

Des Weiteren hängt die absolute Höhe der Umverteilungskosten auch von den 
Regelungen zur Bezahlung von Überstunden ab. Sind Überstunden mit dem regulären 
Gehalt pauschal abgegolten, wie es in Bereichen von höher qualifizierten Angestellten 
üblich ist, so sind die Umverteilungskosten niedriger, als wenn lineare oder sogar ü-
berproportional hohe Überstundenzuschläge gezahlt werden. 

(b) Vertretungslösung 
Anders verläuft die Funktion der Vertretungskosten, insbesondere wenn es um die Ver-
tretung von hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen geht: Je höher die Qualifikations-
                                                           
5  Zum Zusammenhang von Arbeitsbedingungen, z.B. Arbeitsbelastungen und Arbeits-

druck, und Arbeitszufriedenheit, Fluktuation und Absentismus vgl. die Überblicke bei 
Martin (2003) und Robbins (2001, 104) zur Arbeitzufriedenheit sowie die Kurzhinweise 
bei Krell (1992) zu Arbeitsbedingungen.  

6  Teamkonzepte bzw. Gruppenarbeit tragen zu einer leichteren gegenseitigen Vertretung 
bzw. verbesserten Umverteilungsmöglichkeiten bei, wenn über sie die Heterogenität der 
Aufgaben der Gruppenmitglieder vermindert wird. 
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anforderungen, desto schwieriger wird es sein, für einen kurzen Vertretungszeitraum 
eine Ersatzkraft zu finden. Such- und Einstellungskosten, wie etwa Kosten für Stel-
lenanzeigen, Reisekosten von Bewerbern und Kosten für die jeweils angewendeten 
Auswahlverfahren sowie Kosten des Vertragsabschlusses stellen im Hinblick auf die 
gesamte Mutterschutzzeit fixe Kostenbestandteile dar. Zeitarbeitskräfte werden in al-
ler Regel für hochqualifizierte Tätigkeiten eher nicht verfügbar sein.7 Auf die Vertre-
tungszeit umgerechnet ergibt sich, dass mit längerer Freistellungszeit und Beschäfti-
gungsdauer der Ersatzkraft die Such- und Einstellungskosten pro Zeiteinheit der Mut-
terschutzfrist fallen. Zudem muss die Vertretung zunächst eingearbeitet werden und 
wird daher einerseits Arbeitszeit von Kollegen in Anspruch nehmen, andererseits auch 
erst nach einer gewissen Zeit die volle Produktivität erreichen. Die im Zeitablauf ab-
nehmende Differenz zur Produktivität der freigestellten Arbeitnehmerin ebenso wie 
die im Zeitablauf abnehmende monetär bewertete Arbeitszeit der Kollegen, die an der 
Einarbeitung beteiligt sind, können als Opportunitätskosten den fixen Einstellungs- 
und Rekrutierungskosten zugeschlagen werden. Insgesamt ergibt sich damit ein unter-
proportional steigender8 Verlauf der gesamten Vertretungskosten bzw. ein fallender 
Verlauf der Vertretungskosten pro Zeiteinheit.  

Die absolute Höhe der Vertretungskosten hängt stark von der Verfügbarkeit ent-
sprechend qualifizierten Personals auf dem Arbeitsmarkt ab. Für diese Verfügbarkeit 
spielt u.a. das Ausmaß des benötigten spezifischen Humankapitals am jeweiligen Ar-
beitsplatz eine wichtige Rolle: Je höher die Spezifität der benötigten Kenntnisse und 
Fertigkeiten, desto höher die Einarbeitungs- und Rekrutierungskosten und damit die 
Kosten der Vertretungslösung.  

(c)  Wahlentscheidung des Arbeitgebers 
Im Allgemeinen hat der Arbeitgeber die Wahl zwischen der Umverteilungs- und der Vertre-
tungslösung. Für eine – gesetzlich vorgegebene – Mutterschutzfrist kann der Arbeitge-
ber die in beiden Fällen entstehenden Reorganisationskosten pro Zeiteinheit verglei-
chen und die kostengünstigere Alternative auswählen. In Abbildung 1 sind die gesam-
ten Reorganisationskosten des Mutterschaftsurlaubs pro Zeiteinheit der Mutterschutz-

                                                           
7  Vgl. zu einem Überblick für den deutschen Zeitarbeitsmarkt z.B. Föhr (2000), Dor-

mann/Knospe (1998), Rudolph/Schröder (1997). Das Interimsmanagement ist im Be-
reich hochqualifizierter Tätigkeiten im Prinzip eine Alternative zur Zeitarbeit. Jedoch sind 
derzeit nach Schätzungen nur ca. 5.000 – 10.000 Interimsmanager in Deutschland mehr 
oder weniger regelmäßig aktiv und das Instrument ist bei vielen Unternehmen noch kaum 
bekannt, so dass von einem flächendeckend zur Verfügung stehenden Angebot zur Lö-
sung allfälliger Vertretungsprobleme noch nicht gesprochen werden kann (vgl. Alewell 
2004). 

8  Bei längeren Mutterschutzdauern nach Abschluss der Einarbeitung möglicherweise auch 
horizontaler Verlauf der Vertretungskostenfunktion. Steigt die Produktivität der Vertre-
tungskraft im Laufe der Zeit über die der freigestellten Arbeitnehmerin, z.B. weil eine nur 
befristet eingestellte Ersatzkraft über sehr hohe Leistungen eine unbefristete Anstellung 
erreichen möchte, so können die gesamten Vertretungskosten bei längeren Mutterschutz-
fristen sogar sinken. 
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frist dargestellt durch Cmin = minimum(CU, CV) mit CU = Kosten der Umverteilung 
pro Zeiteinheit und CV = Kosten der Vertretung pro Zeiteinheit. 
Abb. 1: Kosten von Umverteilungs- und Vertretungslösung in Abhängigkeit von der 

Dauer der Mutterschutzfrist 

Cmin; Cu, Cv

Dauer der Mutterschutzfrist

CU
CV

Cmin

 

Legende: 
Cmin: Minimale Gesamtkosten des Mutterschutzes für den Arbeitgeber bei jeweils optimaler 
Wahl einer Reorganisationsalternative, pro Zeiteinheit der Mutterschutzfrist 
Cu: Kosten der Umverteilung pro Zeiteinheit der Mutterschutzfrist 
Cv: Kosten der Vertretung pro Zeiteinheit der Mutterschutzfrist 

 
Abbildung 1 macht deutlich, dass bei kurzen Mutterschutzfristen die Umverteilungs-
lösung die aus Arbeitgebersicht attraktivere sein wird, bei langen Mutterschutzfristen 
die Vertretungslösung. So verwundert es nicht, dass nach einer Studie aus dem Jahr 
19919 für Deutschland Arbeitgeber bei der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub,10 
d.h. im Bereich langfristiger Freistellungen, die Vertretungslösung gegenüber der Um-
verteilungslösung bevorzugen. 

Bei Betrachtung der Reorganisationskosten könnte sich dabei – anders als in der 
vorliegenden Literatur postuliert – gerade eine mittlere Dauer des Mutterschutzes als 
besonders (reorganisations-)kostenintensiv für den Arbeitgeber erweisen, weil hier 
                                                           
9  vgl. Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (1991), zitiert nach Schiers-

mann (1996, 51). 
10  Heute Elternzeit. 
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sowohl die Umverteilungs- als auch die Vertretungslösungen vergleichsweise hohe 
Reorganisationskosten aufweisen: Der Arbeitgeber hat dann die Wahl zwischen zwei 
wenig passenden Strategien, während bei sehr kurzen und sehr langen Abwesenheits-
zeiten jeweils eine der beiden Alternativen zu deutlich niedrigeren Reorganisationskos-
ten pro Zeiteinheit führt und daher vorzuziehen ist.11 Die Studie von Näsman (1991), 
in der schwedische Arbeitgeber zitiert werden, die sich – bei 14 Wochen verbindlicher 
Mutterschutzfrist – für längere Schutzfristen aussprechen, passt zu dieser theoretischen 
Vermutung. Während sich eine 14-wöchige Abwesenheitsdauer bereits als zu lang für 
ein Arbeitsumverteilungsarrangement erweisen mag, mag sie andererseits nicht lang 
genug sein, um eine Vertretungskraft kostengünstig einstellen und einarbeiten zu kön-
nen (zitiert nach OECD 1995).  

Für die Entscheidung zwischen Umverteilungs- und Vertretungslösung spielen 
neben der Dauer der Schutzfrist – gemäß obiger Analyse – weitere Einflussgrößen auf 
die Kosten der Umverteilungs- und der Vertretungslösung eine Rolle: die Größe des 
Arbeitgebers (wobei Größe auch ein Proxy-Maß für höhere Aufgabenhomogenität 
darstellt) und die Bedeutung betriebsspezifischen Humankapitals im jeweiligen Unter-
nehmen. Während insbesondere kleinere Arbeitgeber Probleme mit der Umvertei-
lungslösung haben und die Vertretungslösung bevorzugen dürften, gilt für Arbeitge-
ber, die in hohem Maße mit betriebsspezifischem Humankapital arbeiten, dass für sie 
die Vertretungslösung besonders teuer ist und sie auf die Umverteilungslösung ange-
wiesen sind. Die Ergebnisse von Sofres (1993, zitiert nach OECD 1995) stützen dabei 
die theoretische Vermutung zur Rolle firmenspezifischen Humankapitals bei der Ent-
scheidung für eine Vertretungslösung, jedenfalls wenn man die Betriebszugehörig-
keitsdauer als Indikator für den Umfang des angesammelten spezifischen Humankapi-
tals heranzieht: In seiner empirischen Studie für Frankreich wurden in 86% der Mut-
terschutzfälle für Arbeitnehmerinnen mit bis zu zwei Jahren Betriebszugehörigkeit Er-
satzkräfte eingestellt. Von Arbeitnehmerinnen, die eine mehr als 15-jährige Betriebs-
zugehörigkeit (verbunden mit höherem Umfang an spezifischem Humankapital) auf-
wiesen, wurden hingegen nur 57% der mutterschaftsbedingt freigestellten Arbeitneh-
merinnen ersetzt (vgl. OECD 1995, 190). 

2.3 Die Vorhersehbarkeit von Abwesenheitsdauern und die Höhe der 
Reorganisationskosten  

Neben der Dauer der Freistellung spielt deren Vorhersehbarkeit eine wichtige Rolle 
für die Höhe der Reorganisationskosten, weil unerwartete Entscheidungen der Mütter 
eventuell die mutterschaftsbedingten Reorganisationsentscheidungen des Arbeitgebers 
ex post suboptimal werden lassen: So kann etwa die unerwartete Entscheidung einer 
Mutter, im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub Elternzeit in Anspruch zu nehmen, 
die Verlängerung einer kurzfristig angelegten Umverteilungslösung in den Bereich steil 

                                                           
11  Es ist zu beachten, dass die Argumentation hier über eine gegebene Dauer der Mutter-

schutzfrist geführt wird. Daher können die Reorganisationskosten pro Zeiteinheit vergli-
chen werden. Zur Beantwortung der Frage, welche Länge der Mutterschutzdauer Arbeit-
geber präferieren, müssten dagegen die Gesamtkosten der verschiedenen Mutterschutz-
dauern verglichen werden.  
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ansteigender Kosten hinein erforderlich machen. Ähnlich mag die überraschende 
Rückkehr einer Mutter an den Arbeitsplatz die Einstellung einer Vertretungskraft ex 
post ineffizient machen, indem Trainings- und Rekrutierungskosten versenkt werden. 

Während in der vorliegenden Literatur regelmäßig argumentiert wird, dass der 
Mutterschutz für den Arbeitgeber gut kalkulierbar und die Abwesenheitsdauer gut 
vorhersehbar sei, da Arbeitgeber in der Regel durch die Schwangerschaftsmeldungen 
im Voraus über eine bevorstehende Mutterschutzfrist Bescheid wüssten, teilen wir 
dieses Argument aus zwei Gründen nicht: Einerseits verdeutlicht ein genauerer Blick 
auf die länderspezifischen Mutterschutzregelungen, dass die Vorhersehbarkeit der mit 
Mutterschaft verbundenen Abwesenheitsdauern keineswegs so ausgeprägt ist, wie viel-
fach behauptet wird. In vielen Ländern existiert nämlich ein erheblicher Unterschied 
zwischen der vorgeschriebenen Mindestdauer und der Höchstdauer des Mutter-
schaftsurlaubs, wobei häufig Wahlrechte der Frau bestehen, in welchem Maße sie von 
den angebotenen Freistellungen tatsächlich Gebrauch macht. Andererseits steht einer 
jungen Mutter in einigen Ländern die Möglichkeit offen, nach dem Mutterschutz nicht 
an den Arbeitsplatz zurückzukehren, sondern entweder ganz aus dem Arbeitsverhält-
nis auszuscheiden oder die in vielen Ländern im Anschluss an den Mutterschaftsur-
laub mögliche Elternzeit zusätzlich in Anspruch zu nehmen. 

Hinsichtlich der Vorhersehbarkeit der Abwesenheitsdauer und ihrer Wirkung auf 
die Reorganisationskosten sind hier verschiedene Aspekte der Regelungen relevant:  

Erstens spielt die Spannbreite möglicher Entscheidungen rund um den Mutter-
schutz und den Erziehungsurlaub bzw. die Elternzeit eine Rolle. Hier sind als Ein-
flussfaktoren insbesondere  
• der Zeitrahmen möglicher Freistellungen (z.B. bis zum Ende des dritten Lebensjahres 

des Kindes),  
• die Freistellungsdauer und deren mögliche Ausdehnung (z.B. zwischen 6 und 12 

Monaten innerhalb eines Zeitrahmens von 3 Jahren),  
• die Alternativen hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der Freistellung pro Periode (also z.B. 

Vollzeit- oder Teilzeitfreistellung; Recht auf Teilzeitarbeit), 
• die zeitliche Bindungswirkung einmal erfolgter Entscheidungen bzw. die Möglichkeiten zur 

mehrfachen Revision von Entscheidungen 
zu nennen. 

Zweitens spielt eine Rolle, wer das Entscheidungs- bzw. Dispositionsrecht hinsichtlich die-
ser Entscheidungsaspekte hat bzw. wie diese Dispositionsrechte über Entscheidungs- 
und Vetorechte auf den Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin aufgeteilt werden. 

Drittens ist die Länge der (An-)Kündigungsfristen für die jeweiligen Entscheidungen 
relevant, weil bei sehr kurzen Ankündigungsfristen manche Reorganisationsalternati-
ven nur unter hohen Kosten realisierbar sein werden.   

Liegt das Dispositionsrecht im Wesentlichen bei der Arbeitnehmerin und besteht 
gleichzeitig eine große Spannbreite von Entscheidungen, so wird die Planungsunsi-
cherheit des Arbeitgebers groß sein. Verschärft wird diese Situation durch kurze An-
kündigungsfristen, da weniger Reaktionszeit für den Arbeitgeber bleibt. Läge umge-
kehrt das Dispositionsrecht vollständig beim Arbeitgeber, so führte eine große 
Spannbreite von Entscheidungsmöglichkeiten zu einer hohen Flexibilität in der Per-
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sonalplanung und damit zu vergleichsweise geringeren Reorganisationskosten; gleiches 
gilt für kurze (An-)Kündigungsfristen arbeitgeberseitiger Entscheidungen. Zwischen 
diesen beiden Extrempunkten sind nun zahlreiche Mischformen denkbar; z.B. eine ge-
ringe Spannbreite möglicher Entscheidungen bei arbeitnehmerseitigem Dispositions-
recht und langen Ankündigungsfristen; oder eine hohe Spannbreite möglicher Ent-
scheidungen, starken Vetorechten des Arbeitgebers und kurzen Ankündigungsfristen. 

3.  Internationaler Vergleich der Regelungen des Mutterschutzes 
Der folgende internationale Vergleich von Mutterschutzregelungen umfasst die Rege-
lungen Dänemarks, Deutschlands, Großbritanniens, der Niederlande, Japans und der USA 
und damit ein breites Spektrum vorhandener Regelungen. Diese Länder wurden aus-
gewählt, da sie das breite Spektrum unterschiedlicher Mutterschutzregelungen gut wi-
derspiegeln. Unsere Arbeit ergänzt vorliegende internationale Vergleiche, die im Kern 
auf die Dauer der Schutzfristen und deren Wirkung auf Humankapitalverluste kon-
zentriert sind (siehe Abschnitt 1), um eine Betrachtung der Reorganisationskosten ei-
nerseits sowie der Vorhersehbarkeit von Abwesenheitsdauern andererseits, welcher – 
wie herausgestellt – insbesondere im Hinblick auf die Lösung des Reorganisations-
problems große Bedeutung zukommen dürfte.  

Wir haben die Regelungen in den einzelnen Ländern im Folgenden ausführlich 
dargestellt, um unsere Zusammenfassungen und Ableitungen auch für solche Leser 
nachvollziehbar zu machen, die die jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen nicht 
kennen. Jedoch befindet sich am Ende jedes Abschnittes eine zusammenfassende Ab-
bildung bzw. Tabelle, in der sich eilige Leser informieren können.  

3.1 Dauer der Mutterschutzfristen  
Kurze Schutzfrist: USA 
Von den betrachteten sechs Ländern gewähren die USA die kürzeste Mutterschutz-
frist. Der „Federal Medical Leave Act“ (FMLA; Bundesgesetz zu krankheitsbedingten 
Abwesenheiten) von 1993 sieht eine Freistellung von maximal 12 Wochen innerhalb 
eines Zeitraums von 12 Monaten vor. Da diese 12 Wochen allerdings mögliche Fehl-
zeiten aufgrund von Krankheit und der Pflege naher Angehöriger enthalten und keine 
obligatorische Mindestdauer vorgegeben ist, wird die tatsächliche mutterschaftsbe-
dingte Abwesenheit regelmäßig sehr viel kürzer als 12 Wochen ausfallen. Der FMLA 
gilt zudem nur für Arbeitnehmer(innen), die bereits seit 12 Monaten oder 1.250 Stun-
den für ihren gegenwärtigen Arbeitgeber tätig sind. Private Unternehmen mit weniger 
als 50 Angestellten fallen ebenfalls nicht unter das Gesetz (vgl. O’Connor/Orloff/ 
Shaver 1999, 86). Darüber hinaus hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, die Wiederein-
stellung hochbezahlter Arbeitnehmer zu verweigern, um dadurch eine substantielle 
und schwere ökonomische Schädigung des Arbeitgebers zu verhindern (vgl. ILR 136 
1997, 124). Als Ergebnis der diversen Einschränkungen fallen schätzungsweise le-
diglich 55% der Arbeitnehmerinnen und 19% der jungen Mütter unter den FMLA 
(vgl. Ruhm 1997, 177). Auf der Ebene der Bundesstaaten existieren allerdings weite-
re Regelungen zum Mutterschaftsurlaub (vgl. die Übersicht bei Klerman/Leibowitz 
1997, 66), wodurch die Zahl der von Mutterschutzregelungen begünstigten Arbeit-
nehmerinnen erhöht wird. Während mittlere und große Unternehmen in den USA 
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aufgrund der vergleichsweise kurzen Mutterschutzdauern erwartungsgemäß nur gerin-
ge Reorganisationsprobleme haben werden, die sich durch Arbeitsumverteilung relativ 
leicht lösen lassen dürften, sind kleinere Unternehmen, denen die Arbeitsumverteilung 
aufgrund heterogener Aufgabenstrukturen Probleme bereiten könnte, von der Gültig-
keit des Gesetzes ausgenommen. Daher erwarten wir, bezogen auf die Dauer der 
Schutzfristen, vergleichsweise niedrige Reorganisationskosten für US-Arbeitgeber. 

Mittlere Schutzfrist: Japan, Deutschland, Niederlande, Dänemark 
Das Allgemeine Arbeitsgesetz in Japan sowie das Mutterschutzgesetz in Deutschland 
gewähren eine Mutterschutzfrist von 14 Wochen (vgl. § 3 und § 6 MuSchG). Die obli-
gatorische Mindestdauer des Mutterschutzes beträgt in Japan 6 Wochen und in Deutsch-
land 8 Wochen (vgl. § 3 und § 6 MuSchG). In den Niederlanden sieht das Gesetz über 
Leistungen bei Krankheit 16 Wochen Mutterschaftsurlaub vor, wovon 14 in Anspruch 
genommen werden müssen. In allen drei Ländern wird diese Schutzfrist unabhängig 
von sonstigen, z.B. krankheitsbedingten, Fehlzeiten gewährt. Die Mutterschutzfrist in 
Dänemark umfasst mit 18 Wochen einen etwas längeren Zeitraum. 6 Wochen davon 
sind verbindlich, 14 Wochen sind für den Zeitraum nach der Geburt des Kindes vor-
gesehen (vgl. Rostgaard/Christoffersen/Weise 1999, 27).  

Insgesamt betrachtet sind die Mutterschutzfristen in diesen Ländern bedeutend 
länger als in den USA, wodurch Arbeitsumverteilungslösungen kostenintensiver und 
die Einstellung von Vertretungskräften vergleichsweise attraktiver werden. Bei Vorlie-
gen spezifischer Qualifikationen könnte sich eine Abwesenheitsdauer von 14 oder 18 
Wochen allerdings noch immer als zu kurz erweisen, um einen vollwertigen Ersatz der 
abwesenden Arbeitnehmerin durch eine Vertretungskraft zu ermöglichen. Dann stün-
den dem Arbeitgeber die bei dieser Schutzdauer potenziell kostenintensiveren Umver-
teilungslösungen als einzig praktikable Lösung zur Verfügung. Daher erwarten wir für 
diese Länder, bezogen auf die Schutzdauern, insbesondere für Arbeitsplätze mit spezi-
fischen Qualifikationsanforderungen höhere Reorganisationskosten der Arbeitgeber 
als in den USA. 

Lange Schutzfrist: Großbritannien 
Seit dem Gesetz zu den Arbeitsbeziehungen von 1999 garantiert Großbritannien eine 
generelle Mutterschutzfrist von 18 Wochen („ordinary maternity leave; OML“), wo-
von 2 Wochen in Anspruch genommen werden müssen und die ab Beginn der elften 
Woche vor dem berechneten Geburtstermin angetreten werden kann (vgl. Slade 1999, 
328). Für junge Mütter mit einer Betriebszugehörigkeitsdauer von mindestens einem 
Jahr gilt eine zusätzliche Freistellungszeit („additional maternity leave; AML“) bis ma-
ximal zur 29. Woche nach der Entbindung. Für diese Frauen erhöht sich die maximale 
Dauer der Mutterschutzfrist damit auf 40 Wochen. Nach Rückkehr der jungen Mutter 
an den Arbeitsplatz müssen Tätigkeit, Bezahlung, Alters- und Rentenansprüche min-
destens so günstig für die Arbeitnehmerin ausgestaltet sein wie vor ihrer Abwesenheit 
(vgl. Boweis 2000, 298f.). Die Bewertung der britischen Regelungen zum Mutter-
schutz ist aufgrund der großen Spannbreite tatsächlich resultierender Mutterschutz-
dauern problematisch: Diese reicht von sehr kurzen Mutterschutzfristen von nur 2 
Wochen bis hin zu 40 Wochen, wobei auch alle Werte dazwischen durch Wahlrechte 
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der betroffenen Arbeitnehmerin realisierbar sind. Sprechen die sehr kurzen Freistel-
lungszeiten von 2 Wochen klar für eine Arbeitsumverteilungslösung, so wären für 
Freistellungen von 40 Wochen in der Regel Vertretungslösungen zu präferieren. Die 
mittleren Schutzfristdauern dazwischen werden zu höheren Reorganisationskosten 
führen, weil weder Arbeitsumverteilungs- noch Vertretungslösungen kostengünstig 
umsetzbar sind. Letztendlich ist es damit eine empirische Frage, wie hoch die Reorga-
nisationskosten der britischen Arbeitgeber sind: sie hängen von den tatsächlich in An-
spruch genommenen Freistellungszeiten und deren Varianz und Vorhersehbarkeit 
ab.12   

Abbildung 2 fasst die Ergebnisse des internationalen Vergleiches der Mutter-
schutzdauern zusammen.  
Abb. 2:  Mutterschutzfristen im internationalen Vergleich 
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3.2  Die Vorhersehbarkeit mutterschaftsbedingter Freistellungszeiten 
Hohe Vorhersehbarkeit der Freistellungszeit: USA 
Was die Vorhersehbarkeit der Abwesenheitsdauern im Vergleich der betrachteten 
Länder betrifft, so erweist sich die Freistellungsdauer in den USA als besonders gut 
prognostizierbar: Eine Arbeitnehmerin muss 30 Tage vor dem geplanten Beginn der 
Mutterschutzfrist den Arbeitgeber informieren (vgl. Kohlhaas 1998, 2f.). Sie darf ih-
rem Arbeitsplatz nur für maximal 12 Wochen innerhalb eines 12-Monat-Zeitraumes 
aufgrund von Schwangerschaft und Geburt fernbleiben, wobei eigene Krankheitszei-
ten mitgerechnet werden. Nach diesen maximal 12 Wochen weiß der Arbeitgeber de-
finitiv, ob die Arbeitnehmerin an den Arbeitsplatz zurückkehrt oder nicht, da weitere 
                                                           
12  Vgl. zu den Erfahrungen mit den britischen Regelungen auch McRae (1991). 
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Freistellungszeiten jedenfalls auf bundesgesetzlicher Ebene nicht vorgesehen sind. Die 
Freistellung kann zudem nur wochenweise beantragt werden. Damit liegt also eine ge-
ringe Spannbreite möglicher Entscheidungen, eine Zuordnung des Dispositionsrech-
tes auf die Arbeitnehmerin und eine gemessen an den Freistellungsdauern vergleichs-
weise lange Ankündigungsfrist vor. Die insgesamt hohe Vorhersehbarkeit wird die 
Realisierung kostengünstiger Lösungen des Reorganisationsproblems ermöglichen.  

Geringe Vorhersehbarkeit: Deutschland 
Deutschland liegt mit seinen Regelungen hinsichtlich der Vorhersehbarkeit der gesam-
ten Freistellungsdauer eher am anderen Ende des Spektrums. Einer Arbeitnehmerin 
steht die Inanspruchnahme der Mutterschutzfrist von zwischen 8 und 14 Wochen of-
fen (vgl. § 3 und § 6 MuSchG). Kehrt die Mutter nicht aus dem Mutterschutz an den 
Arbeitsplatz zurück, sondern gibt ihr Arbeitsverhältnis auf, so braucht sie noch nicht 
einmal eine Kündigungsfrist einzuhalten (§ 10 I MuSchG). Am Ende des Mutter-
schutzes können die Eltern mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen eine an-
schließende Elternzeit bis maximal zum Ende des dritten Lebensjahres des Kindes, 
gemeinsam oder getrennt oder in mehreren Phasen, ggf. im Wechsel der beiden 
Elternteile, in Anspruch nehmen (vgl. §§ 15 ff. Bundeserziehungsgeldgesetz).13 In 
diesem Fall müssen sie verbindlich gegenüber dem Arbeitgeber erklären, für wel-
che Zeiten innerhalb von zunächst zwei Jahren sie Elternzeit in Anspruch nehmen 
(§ 16 I BErzGG). Hinsichtlich des dritten Jahres der Elternzeit besteht derzeit eine 
Rechtsunsicherheit bezüglich der Frage, wann dieses Jahr verbindlich angekündigt 
werden kann. Zugleich kann dieser Anteil von 12 Monaten übertragen werden auf den 
Zeitraum bis zum Ende des achten Lebensjahres des Kindes (vgl. Memento 2000, 
1020 ff.).  

Junge Eltern haben zusätzlich die Wahl, während der Elternzeit Teilzeit mit ma-
ximal 30 Stunden je Woche zu arbeiten (§ 15 BErzGG). Finden die Arbeitsvertrags-
parteien nicht binnen vier Wochen ein konsensfähiges Teilzeitarrangement, verfügt 
das Gesetz eine Auffangregelung bzw. Rückfallposition für die Arbeitnehmer, die bei 
ihrem gegenwärtigen Arbeitgeber seit mindestens einem halben Jahr und in einem Un-
ternehmen mit einer Belegschaft von mehr als 15 Personen beschäftigt sind: Soweit 
keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen stehen, verfügen junge Eltern über 
das Recht, für je zwei Zeiträume von 3 Monaten ihre Arbeitszeit auf 15 bis 30 Stun-
den je Woche zu reduzieren (§ 15 BErzGG). Zusammenfassend besteht also eine sehr 
große Spannbreite möglicher Entscheidungen, eine recht weitgehende Zuordnung des 
Dispositionsrechtes auf die Arbeitnehmerin bzw. auf die jungen Eltern und gemessen 
an den möglichen Freistellungsdauern sehr kurze bis kurze Ankündigungsfristen. 
Dementsprechend ist die im Gesetz angelegte Vorhersehbarkeit der faktischen Frei-
stellungszeiten gering und die Reorganisationskosten des Arbeitgebers werden ver-
gleichsweise hoch sein.  

Zwischen diesen beiden Ländern sind die anderen betrachteten Länder anzusiedeln. 

                                                           
13  Zu den deutschen Regelungen und Veränderungen gegenüber den früheren Fassungen 

des Gesetzes vgl. z.B. Hungenberg (2000), zu den Teilzeitansprüchen Gola (2000).   
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Mittlere bis hohe Vorhersehbarkeit: Niederlande 
In den Niederlanden garantiert das Gesetz zum Erziehungsurlaub eine 6-monatige 
Freistellung für jeden der beiden Elternteile im Falle einer fortgesetzten Teilzeitar-
beit und eine 3-monatige Freistellung im Falle eines Vollzeiturlaubs. Das Einver-
ständnis des Arbeitgebers ist hierbei erforderlich. Liegt dieses vor, so kann sich die 
Teilzeitfreistellung auch über einen längeren Zeitraum als 6 Monate erstrecken (vgl. 
Bruning/Plantenga 1999, 197). Erziehungsurlaub darf bis zum 8. Geburtstag des Kin-
des in Anspruch genommen werden. Von diesen Regelungen profitieren allerdings nur 
Arbeitnehmer, die seit mindestens 12 Monaten bei ihrem gegenwärtigen Arbeitgeber 
beschäftigt sind (vgl. EOR 1992/2000, 15). Arbeitnehmer müssen den beabsichtigten 
Erziehungsurlaub mindestens zwei Monate vor Beginn anzeigen, wobei diese Erklä-
rung auch die Dauer der Abwesenheit, die Anzahl pro Woche zu arbeitender Stunden 
und deren Aufteilung über die Woche beinhalten soll. Wünscht der Arbeitnehmer, 
früher zur Arbeit zurückzukehren, und dies aus „guten Gründen“, hat der Arbeitgeber 
dies zu gestatten; die Aufteilung der Arbeitsstunden wird dabei im gegenseitigen Ein-
verständnis modifiziert. Arbeitgeber verfügen nicht über das Recht, einen Antrag auf 
Erziehungsurlaub abzulehnen, lediglich bezüglich der Lage der Arbeitsstunden kann 
aus „guten Gründen“ bis vier Wochen vor Beginn des Erziehungsurlaubs eine Ände-
rung vorgenommen werden (vgl. EIRR 262 1995, 21). Im Vergleich zu Deutschland 
haben wir daher also eine deutlich geringere Spannbreite von Entscheidungen, ein 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin aufgeteiltes Dispositionsrecht und eine 
gemessen an der Freistellungszeit vergleichsweise lange Ankündigungsfrist. Damit ist 
die Vorhersehbarkeit der Abwesenheit also vergleichsweise hoch, aber niedriger aus-
geprägt als in den USA. 

Mittlere Vorhersehbarkeit: Japan  
In Japan regelt das „Gesetz zum Wohle der Arbeitnehmer, die Kinder oder sonstige 
Familienmitglieder betreuen, sowie zum Urlaub für Kinderbetreuung und Familien-
fürsorge von 1999“ die Kinder- und Familienfürsorge. Beantragt eine seit mindestens 
einem Jahr bei ihrem gegenwärtigen Arbeitgeber beschäftigte Arbeitnehmerin Urlaub 
zur Kinderbetreuung, so ist dieser zu gewähren. Urlaub zur Betreuung von Kindern 
darf nur einmal pro Jahr in Anspruch genommen werden (von Vätern wie Müttern) 
und bedarf der Ankündigung einen Monat vor Beginn des Urlaubs. Mit der einmali-
gen Inanspruchnahme der Freistellung verfällt allerdings der Anspruch auf weiteren 
Erziehungsurlaub für dieses Kind. In Bezug auf das Ende dieses Urlaubs besteht das 
Recht einer einmaligen Revision der zunächst angekündigten Rückkehr an den Ar-
beitsplatz. Urlaub zur Kinderbetreuung endet spätestens mit dem ersten Geburtstag 
des Kindes. Neben Urlaub zur Kinderbetreuung können Arbeitnehmer(innen) Urlaub 
zur Familienfürsorge von maximal 3 Monaten je Familienmitglied zu deren Pflege in 
Anspruch nehmen (vgl. Hanami/Tadashi/Koniya 1999, 101). Die Spannbreite mögli-
cher Entscheidungen ist also kleiner als in Deutschland; die Ankündigungsfristen ge-
messen an den Freistellungsdauern sind jedoch vergleichsweise kurz und auch das 
Dispositionsrecht liegt recht weitgehend bei der jeweiligen Frau. 
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Mittlere Vorhersehbarkeit: Dänemark 
In Dänemark besteht ein von jedem Elternteil beanspruchbares Recht auf 10 Wochen 
Erziehungsurlaub für Kinder bis zum achten Lebensjahr. Das Gesetz zur Urlaubsrege-
lung räumt den Eltern zusätzlich ein Recht auf eine einmalige ununterbrochene Frei-
stellung von 13 Wochen ein (26 Wochen bei Kindern, die jünger als ein Jahr sind oder 
adoptiert wurden) (vgl. Rostgaard/Christoffersen/Weise 1999, 28 sowie EOR 1992, 
2000, 15); Freistellungen von mindestens 13 und höchstens 52 Wochen können frei-
willig mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Die Gesamtdauer dieser Abwesenhei-
ten darf 52 Wochen nicht überschreiten. Sie wird bei der Berechnung der Beschäfti-
gungsdauer mit gezählt (vgl. Jacobsen/Hasselbach 1998, 103). Die Ankündigung des 
Erziehungsurlaubs muss schriftlich mindestens 4 Wochen vorher erfolgen. Wurde da-
bei die Dauer der Abwesenheit vom Arbeitsplatz nicht angegeben, muss der Arbeitge-
ber 8 Wochen vor Rückkehr an den Arbeitsplatz informiert werden. Arbeitgeber kön-
nen einen Antrag auf Erziehungsurlaub nicht ablehnen, ihn aber um bis zu 26 Wo-
chen nach hinten verschieben, falls sie keine Vertretungskraft finden (vgl. EIRR 
262/1995). Hier liegt eine im Vergleich zu Deutschland geringere, im Vergleich zu 
den Niederlanden und Japan jedoch größere Spannbreite von Entscheidungen vor, die 
Ankündigungsfristen sind kurz bis mittellang und das Dispositionsrecht liegt zwar ü-
berwiegend bei den jeweiligen Frauen, ist aber hinsichtlich einiger Aspekte doch beim 
Arbeitgeber angesiedelt worden.  

Mittlere bis geringe Vorhersehbarkeit: Großbritannien 
In Großbritannien beinhalten Mutterschutz-, Erziehungsurlaubs- und sonstige Regelun-
gen Rückfallpositionen, die in Kraft treten, falls Arbeitgeber und -nehmer nicht zu ei-
ner Einigung über den Erziehungsurlaub gelangen. Das Gesetz über die Arbeitsbezie-
hungen von 1999 hält Arbeitgeber und -nehmer jedoch ausdrücklich dazu an, indivi-
duelle Lösungen zu finden. Als Rückfallposition ist festgeschrieben, dass berechtigte 
Arbeitnehmer bis zu 13 Wochen Erziehungsurlaub für jedes Kind bis zu dessen 5. 
Geburtstag beanspruchen können. Der Urlaub ist in Zeitspannen von je einer oder 
des Vielfachen einer Woche bis zum Maximum von vier Wochen pro Jahr in An-
spruch zu nehmen. Dem Arbeitgeber steht es jedoch frei, einen Antrag auf Erzie-
hungsurlaub aufzuschieben in Fällen saisonaler Arbeit, der Nichtverfügbarkeit eines 
Ersatzes innerhalb der Ankündigungsfrist von 21 Tagen, des gleichzeitigen Antrags 
eines bedeutenden Teils der Belegschaft auf Erziehungsurlaub sowie bei strategischer 
Bedeutung einer spezifischen Funktion. Die Bestimmungen der gesetzlichen Rückfall-
position sind durch kollektive oder betriebliche Vereinbarung abdingbar (vgl. IDS 
2000, 148). Können sich Arbeitnehmer und -geber nicht über die Gewährung des Er-
ziehungsurlaubs einigen, so obliegt es dem Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass der Ar-
beitnehmer diesen innerhalb der nächsten 6 Monate zu einer den Bedürfnissen des 
Unternehmens und des Arbeitnehmers am ehesten entsprechenden Zeit in Anspruch 
nehmen kann. Nach dem Erziehungsurlaub ist der Arbeitnehmer berechtigt, an seinen 
früheren, oder, sollte sich dies als unmöglich erweisen, an einen ähnlichen, Arbeits-
platz zurückzukehren (vgl. IRLB 631/1999, 8 f.). Offenbar gewährt die Mehrzahl der 
Unternehmen tatsächlich nur die Mindestvorgabe von 13 Wochen Freistellungszeit in 
einem beliebigen Jahr. Etwa die Hälfte jedoch gestaltet die Freistellungsregelungen 
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flexibler, indem sie längere Freistellungszeiten pro Jahr oder großzügigere Ankündi-
gungsfristen zulässt (vgl. EOR 92/2000). Will die Mutter nach der Mutterschutzfrist 
an den früheren Arbeitsplatz zurückkehren, so muss sie ihren Arbeitgeber hierüber 
sowie über den erwarteten Geburtstermin 21 Tage vor Beginn der Freistellung infor-
mieren (vgl. Slade 1999, 328). Wünscht sie eine Rückkehr unmittelbar nach dem Ende 
des OML, hat sie lediglich ohne weitere Vorankündigung zur Arbeit zu erscheinen. 
Einer früheren Rückkehr muss jedoch eine Ankündigung von 21 Tagen vorangehen. 
Für eine Rückkehr nach dem AML bestehen keinerlei Ankündigungserfordernisse 
(vgl. Boweis 2000, 177f.). Verlangt es jedoch der Arbeitgeber, hat die beurlaubte Ar-
beitnehmerin die Absicht zur Wiederaufnahme ihrer Arbeit schriftlich zu bestätigen, 
dies aber nicht eher als 21 Tage nach Ende des OML. Geschieht dies nicht innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt der Aufforderung zur Bestätigung, verliert die Arbeitneh-
merin ihr Recht auf Rückkehr. Falls sie ihren Arbeitgeber über ihre Absicht zur Rück-
kehr informierte, besteht ihr Recht auf Rückkehr zum Arbeitsplatz zu jedem beliebi-
gen Zeitpunkt während des AML (vgl. Slade 1999, 328).  

Damit liegt also eine recht große Spannbreite möglicher Entscheidungen vor, eine 
komplizierte Aufsplittung des Dispositionsrechtes bei deutlichem Übergewicht der 
Entscheidungsrechte der Arbeitnehmerin und eine unübersichtliche Mischung von 
langen und kurzen bis nicht vorhandenen Ankündigungsfristen. Insgesamt resultieren 
eine geringe Vorhersehbarkeit der Freistellungsdauern für den Arbeitgeber und damit 
vergleichsweise hohe Reorganisationskosten. 

Zusammenfassender Vergleich 
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten (siehe Tabelle 1), dass Japan, die Nieder-
lande, Dänemark und Großbritannien mit ihren Regelungen innerhalb des Spektrums lie-
gen, dessen Endpunkte die USA einerseits und Deutschland andererseits bilden; wobei 
hinsichtlich der Vorhersehbarkeit die niederländischen Regelungen näher an denen der 
USA und die britischen Regelungen näher an denen Deutschlands liegen. Japan und Dä-
nemark sind im mittleren Bereich anzusiedeln.  

3.3 Empirische Befunde im internationalen Vergleich:  
Hinweise auf weiteren Forschungsbedarf 

In der vorangegangenen international vergleichenden ökonomischen Analyse von 
Mutterschutzfristen haben wir unterstellt, dass eine höhere Spannbreite der Entschei-
dungen, im Wesentlichen bei der Arbeitnehmerin angesiedelte Dispositionsrechte und 
kürzere Ankündigungsfristen zu einer geringeren Plan- und Vorhersehbarkeit mutter-
schaftsbedingter Abwesenheiten und damit potenziell zu besonders hohen Reorgani-
sationskosten führen. Dies ist jedoch nicht notwendigerweise der Fall, sondern hängt 
davon ab, inwiefern sich eine gesetzlich angelegte Unvorhersehbarkeit der Abwesenheits-
dauer in einer tatsächlichen Unvorhersehbarkeit und damit reorganisationskostenerhö-
hend niederschlägt. Dies ist letztlich eine empirische Frage, die nur mit Hilfe rechtstat-
sächlicher international vergleichender Analysen beantwortet werden kann. Solche 
Analysen fehlen jedoch bislang.  
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Tab. 1: Vorhersehbarkeit der Abwesenheit auf Basis von Rechtsregeln im  
internationalen Vergleich 

 USA Nieder-
lande 

Japan Dänemark Groß-
britannien 

Deutsch-
land 

Spannbrei-
te der Ent-
schei-
dungen  

gering mittel mittel mittel mittel bis 
hoch 

hoch 

Verteilung 
der Dispo-
sitions-
rechte 

weit 
überwie-
gend bei 
AN; jedoch 
Recht des 
AG, be-
stimmte 
AN nicht 
wieder 
einzustel-
len  

weit 
überwie-
gend bei 
AN, aber 
Rechte 
des AG, 
die Lage 
der Ar-
beitszeiten 
zu ver-
schieben 

weit 
überwie-
gend bei 
AN  

weit 
überwie-
gend bei 
AN; aber 
Rechte 
des AG, 
die Lage 
der EZ zu 
verschie-
ben  

komplizierte 
Mischung; 
Rechte des 
AG, die Lage 
der EZ zu 
verschieben  

weit  
überwie-
gend bei 
AN  

Länge der 
Ankündi-
gungs-
fristen 
 

30 Tage 2 Monate 1 Monat 4 Wochen 
bei Inan-
spruch-
nahme von 
EZ 
8 Wochen 
bei vorzei-
tiger Rück-
kehr aus 
EZ 

0 Tage bei 
fristgerechter 
Rückkehr 
unter be-
stimmten 
Bedingun-
gen; 21 Tage 
bei vorzeiti-
ger Rück-
kehr aus EZ; 
Rechte des 
AG, andere 
Ankündigun-
gen zu ver-
langen 

0 Tage 
bei Aus-
scheiden,  
6 Wochen 
bei Erzie-
hungs-
urlaub 

Vorher-
sehbarkeit 
insgesamt 

hoch hoch bis 
mittel 

mittel mittel mittel bis 
niedrig 

niedrig 

AN: Arbeitnehmer(in); AG: Arbeitgeber; EZ: Elternzeit/Erziehungsurlaub 
 

Vorliegende empirische Studien zu den Rückkehrraten nach Mutterschutz deuten da-
bei darauf hin, dass die internationale Spannbreite der Rückkehrraten sehr hoch ist: so 
lag sie 1995/1996 in Dänemark bei 33% und in den Niederlanden bei 40% (vgl. Bru-
ning/Plantenga 1999, 200), während sich in Deutschland 96% aller jungen Mütter gegen 
eine Rückkehr im Anschluss an den Mutterschutz und für eine Inanspruchnahme von 
Erziehungsurlaub (heute: Elternzeit) entschieden, deren maximale Dauer von 3 Jahren 
57% der von Engelbrech (1997) befragten Frauen auch ausschöpften, während weite-
re 15% die Berufstätigkeit sogar länger als den gesetzlich garantierten Zeitraum unter-
brachen. Immerhin 28% der Frauen nutzen jedoch nur einen Teil des zur Verfügung 
stehenden Gesamtzeitraums für den Erziehungsurlaub (vgl. Bruning/Plantenga 1999, 
200, ähnliche Resultate bei Engelbrech 1997). Als maßgebende Einflussgröße für die 
im internationalen Vergleich stark streuenden Rückkehrraten gilt dabei die im interna-
tionalen Vergleich ebenfalls stark streuende Verfügbarkeit institutionalisierter Kinder-
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betreuung (vgl. Coré/Koutsogeorgopoulou 1995, 17 sowie Engelbrech/Jungkunst 
2001): So hatten in Deutschland im Jahr 2000 Eltern nur für 10% der bis zu 3-jährigen 
Kinder Möglichkeiten der institutionalisierten Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, 
Hausbetreuung, Tagesmütter) zur Verfügung, in Dänemark hingegen 64% (vgl. OECD 
2001, 144). Aufgrund solcher intervenierender Variablen wie der Verfügbarkeit von 
Kinderbetreuung könnte die arbeitgeberseitige Unsicherheit über die Abwesenheits-
dauer in Deutschland faktisch geringer ausfallen, als es die Betrachtung der gesetzli-
chen Bestimmungen zu Mutterschutz und Elternzeit zunächst vermuten ließ: Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann ein Arbeitgeber in Deutschland bei der 
Mutterschaft einer Mitarbeiterin davon ausgehen, dass aufgrund der regelmäßigen In-
anspruchnahme und Ausschöpfung von Elternzeit die Vertretungslösung die reorga-
nisationskostengünstigere Alternative sein wird. Ob die 2001 in Kraft getretenen neu-
en Regelungen zur Elternzeit in Deutschland mit ihrer komplizierten Neugestaltung 
der Elternzeit und des Teilzeitanspruches während der Inanspruchnahme von Eltern-
zeit dieses Bild allerdings verändern werden, ist nicht abzusehen.  Gleiches gilt für die 
schon vor einigen Jahren gesetzlich implementierten, aber faktisch noch nicht überall 
gewährten Ansprüche auf Kinderbetreuungsplätze für Kinder in bestimmten Alters-
gruppen sowie die Versuche einiger Bundesländer, eine sog. verlässliche Halbtags-
grundschule einzuführen. Beide Maßnahmen könnten gerade in Kombination mit 
einer aus Arbeitnehmersicht angespannten Arbeitsmarktlage und den neuen Eltern-
zeitregelungen dazu führen, dass weniger Mütter nach dem Mutterschutz (die volle) 
Elternzeit aufnehmen, sondern mindestens als Teilzeitkräfte in die Betriebe zurück-
kehren. Die Rückkehrraten könnten sich also in Abhängigkeit von verschiedenen, 
gerade in ihrer Interaktion miteinander schwer abschätzbaren Faktoren verändern. 
Wirken die genannten Faktoren tatsächlich auf eine Steigerung der faktischen Rück-
kehrraten hin, so könnten auch deutsche Betriebe in der Zukunft mit Rückkehr-
wahrscheinlichkeiten im mittleren Bereich konfrontiert werden, wodurch einerseits 
Humankapitalverluste durch die Elternzeit verringert werden, andererseits aber die 
Vorhersehbarkeit der gesamten Abwesenheitsdauer verringert und die Reorganisati-
onskosten erhöht werden. 

Die mutterschaftsbedingten Reorganisationskosten in Abhängigkeit von den ge-
setzlichen Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit zu analysieren, stellt sich in 
Anbetracht solcher intervenierender Variablen damit insgesamt als komplexe Aufgabe 
dar. Daher besteht auch hinsichtlich der Frage, wie gesetzliche Schutzbestimmungen 
vermittelt über die arbeitgeberseitigen Reaktionen auf die Arbeitsmarktposition von 
Frauen wirken, noch erheblicher Forschungsbedarf: Neben den von uns neu in die 
Analyse eingeführten Reorganisationskosten und den bereits in der Literatur ausführ-
lich behandelten Humankapitalverlusten werden diese Wirkungen durch zahlreiche 
andere Faktoren moderiert und mitbestimmt, z.B. Quantität und Qualität der Kinder-
betreuungsangebote und der schulischen Betreuung und gesellschaftlichen Normen 
über die familiäre Rollenteilung. 
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4.  Schlussfolgerungen 
Trotz der noch existierenden Forschungslücken lassen sich aus unseren Überlegungen 
zu den mutterschaftsbedingten Reorganisationskosten erste Schlussfolgerungen zie-
hen, die in deutlichem Kontrast zur vorliegenden Literatur stehen:  

Erstens trifft es nicht ohne Weiteres zu, dass gerade lange Mutterschutzfristen 
dem Arbeitgeber die schwerwiegendsten Probleme bzw. höchsten Kosten verursa-
chen. Vielen Unternehmen werden besonders hohe Reorganisationskosten gerade 
durch eine mittlere Dauer des Mutterschutzes entstehen, da diese die Umverteilungs-
lösung ineffizient werden lassen, gleichzeitig aber die Einstellung einer Ersatzkraft 
noch nicht erlauben. Die Arbeitsmarktposition von Frauen mag dann im Ergebnis ge-
rade bei mittleren Freistellungsdauern besonders negativ betroffen sein. Hierzu passt 
nicht zuletzt, dass vorliegende empirische Studien zum Zusammenhang zwischen 
Freistellungsdauer und der Beschäftigungssituation von Frauen zu teilweise uneinheit-
lichen Ergebnissen führen (vgl. die Studien Gruber 1994; Ruhm 1998; Waldfogel 
1995, 1997, 1998; Waldfogel/Higuchi/Abe 1999). 

Zweitens sind Unterschiede in der Struktur und Höhe der Reorganisationskosten 
zwischen kleinen und großen Arbeitgebern sowie zwischen Tätigkeiten mit verschie-
denen Qualifikationsprofilen zu erwarten. Hinsichtlich der Ausgestaltung von Mutter-
schutzregelungen könnte es daher sinnvoll sein, eine Differenzierung nach Größe des 
Arbeitgebers in Betracht zu ziehen oder sogar zwischen verschiedenen Arten von Tä-
tigkeiten (wie in den USA).  

Drittens kommt der Unsicherheit des Arbeitgebers bezüglich der Gesamtdauer 
einer geburtsbedingten Freistellung eine besonders gewichtige Bedeutung zu, da deren 
Unvorhersehbarkeit ein wesentliches Hindernis zur Realisierung kostenminimierender 
Reorganisationslösungen darstellen kann. Die Arbeitsmarktposition von Frauen kann 
daher über eine Ausgestaltung der Mutterschutz- und Erziehungsurlaubsregelungen 
gestärkt werden, welche die Vorhersehbarkeit der Freistellungszeiten für den Arbeit-
geber verbessert und damit eine Verringerung des Reorganisationsproblems bedingt. 
Möglichkeiten hierzu bestehen in der Reduzierung der Spannbreite der einseitig von 
der Frau bzw. den Eltern zu fällenden Entscheidungen, während die Dauer des Mut-
terschutzes dazu nicht notwendigerweise zu kürzen ist. Auf den ersten Blick schei-
nen Verlagerungen des Dispositionsrechtes auf den Arbeitgeber oder die Ein-
schränkung der Spannbreite möglicher Entscheidungen die Situation junger arbei-
tender Mütter zu verschlechtern. Auf mittel- oder langfristige Sicht könnte sich aber 
die Arbeitsmarktsituation von Frauen dadurch sehr wohl verbessern, weil Arbeitge-
ber von Reorganisationskosten entlastet werden und dadurch weniger Anlass haben, 
mutterschutzbedingte Kosten auf die Arbeitsverhältnisse von Frauen zu überwälzen. 
Politiker, die – wie beispielsweise in Großbritannien (vgl. DTI 2000) oder Japan – als 
Reaktion auf niedrige Geburtenraten über eine Verlängerung der Mutterschutz- und 
Erziehungsurlaubszeiten nachdenken, müssen als Konsequenz dieser Überlegungen 
also nicht per se eine Verschlechterung der Arbeitsmarktposition von Frauen be-
fürchten: Unter bestimmten Bedingungen können bei einer Verlängerung der Frei-
stellungszeiten die Reorganisationskosten für den Arbeitgeber sogar sinken. Auch 
für Deutschland gilt: Nimmt man das Anliegen des Bundesverfassungsgerichtes ernst, 
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Mutterschutzregelungen so auszugestalten, dass sie möglichst geringe negative Wir-
kungen auf die Arbeitsmarktposition von Frauen haben, so könnten Neuregelungen 
des Mutterschutzes neben der Reduktion des Arbeitgeberbeitrages zu den Lohnersatz-
leistungen durchaus auch auf die Senkung der Reorganisationskosten zielen. Politiker 
sollten also möglicherweise neben der Umstellung der Finanzierung der Lohnersatz-
leistungen zugleich ihre Anstrengungen auf eine Verbesserung der Vorhersehbarkeit 
der Freistellungszeiten richten. Damit könnten sie einen Beitrag leisten, um langfristig 
die Arbeitsmarktposition und damit wohl auch die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu 
sichern bei gleichzeitiger Stützung der Geburtenraten.  

Unsere Analyse zeigt viertens auf, dass es sehr viele verschiedene „Stellschrauben“ 
der Wirkung von Mutterschutzregelungen auf die Reorganisationskosten des Arbeit-
gebers (und damit möglicherweise auch auf die Arbeitsmarktposition von jungen 
Frauen) gibt. Empirische Studien zu diesbezüglichen Zusammenhängen sollten also 
stärker als bisher Mutterschutz- und Elternzeitregelungen im Detail analysieren, weil 
dadurch vermutlich ein erheblicher Beitrag zur Verringerung der unerklärten Varianz 
in den Ergebnissen der bereits vorliegenden Studien geleistet werden kann. 

Schließlich ist fünftens auch für Regelungen auf tariflicher und betrieblicher Ebene 
zu prüfen, ob gegebenenfalls gegenüber den gesetzlichen Regelungen pareto-superiore 
Lösungen existieren, bei denen zum Beispiel eine Verlängerung von Mutterschutzfris-
ten oder Elternzeiten für den Arbeitnehmer gegen eine verbesserte Vorhersehbarkeit 
der gesamten Freistellungsdauer für den Arbeitgeber „getauscht“ werden. 

Jedoch bilden, wie gezeigt, die gesetzlichen Bestimmungen zu Mutterschutz und 
Elternzeit nur eine Komponente zur Erklärung der Entscheidung einer Frau über die 
Rückkehr an ihren Arbeitsplatz und damit auch nur eine Komponente unter mehreren 
anderen für die Höhe der anfallenden Reorganisationskosten (und des Humankapital-
verlustes! – auch dies wird in der vorliegenden Literatur nicht beachtet). Hier besteht 
weiterer Forschungsbedarf, der sich u.a. auf die Wirkungen der Verfügbarkeit leis-
tungsfähiger Kinderbetreuung, sozialer Normen bezüglich der Elternschaft und einer 
familienfreundlichen Personalpolitik von Unternehmen bezieht. 
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